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Am 12 . Juli 1904 wurde ein gleichlautender Vertrag zwiſchen

Deutſchland und Großbritannien zu London abge⸗

ſchloſſen .
Am 12 . Februar 1904 ſchloſſen Dänemarkeund Holland

einen Schiedsvertrag , in dem ſie ſich verpflichten , alle Diffe⸗

renzen und alle Streitfragen zwiſchen ihnen , die nicht

auf diplomatiſchem Wege haben erledigt werden können , dem ſtän⸗

digen Schiedshof zur Entſcheidung zu überweiſen .

Am 15 . November 1904 ſchloſſen auch die Schweiz und

Belgien einen Schiedsvertrag . Ahnliche Verträge wurden

zwiſchen Dänemark und Portugal am 20 . März 1907 ,

zwiſchen Dänemark eu nd Italien am 16 . Dezember 1905

abgeſchloſſen .
Einen Schiedsvertrag , der m ehrere Staaten umfaßt , ſchloſſen

am 20 . Dezember 1907 die fünf mittelamerikaniſchen Staaten .

1912 wurde zwiſchen den Vereinigten Staaten und

England ein Schiedsvertrag geſchloſſen , der ſich auf alle

Streitfragen erſtrecken ſollte .

Faſſen wir die vorliegenden Ausführungen kurz zuſammen , ſo

können wir ſagen , daß die geſchichtliche Entwicklung der Staaten

ſelbſr es iſt , die zur Zuſammenfaſſung der Staaten in einen allge⸗

meinen Völkerbund drängt . Die vielfältigen Verkettungen des

kulturellen und wirtſchaftlichen Lebens aller Staaten haben bereits

zur Gründung einer großen Anzahl gemeinſamer Abmachungen und

Einrichtungen geführt . Andere einzelſtaatliche Abmachungen , wie

gerade die Schiedsverträge , warten nur auf den Moment , gleich⸗

falls auf alle Staaten ausgedehnt zu werden . So ſehen wir die

Verwirklichung des Völkerbundes als eine in eine greifbare Nähe

gerückte Möglichkeit .

Sechſtes Kapitel .

Allgemeine Vorausſetzungen des Völkerbundes .

So beſtand bereits vor dem Kriege eine Art territorialer und

fachlicher Staatenverband . Es war eine Art Zweckverband der

Staaten . Zwiſchen ihnen beſtanden internationale Verträge aller

Art , es gab internationale Bureaus , vom Zweckverband der Staaten

beauftragt , gewiſſe Aufgaben für die Allgemeinheit zu erfüllen.

Zahlreich waren auch Schiedsverträge zwiſchen den einzelnen Staa⸗

ten zu dem Zwecke , bei Meinungsverſchiedenheiten ſtatt der Waffen

das Recht ſprechen zu laſſen . Aber es fehlte an einem ver⸗
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pflichtenden Zwang für alle Staaten , ihr gegen⸗
ſeitiges geſamtes Verhalten auf die Baſis der Rückſichtnahme auf

die Allgemeinheit zu ſtellen .

Alle einzelnen Bindungen der Staaten untereinander haben

dieſelben nicht gehindert , im gegebenen Falle zu handeln , wie es

re „ Intereſſen “ verlangen . Nach dem modernen herrſchenden

internationalpolitiſchen Gebrau iſt jeder
0

nabhängig, alle beſchreiten , wenn ſieund ur

den Weg der Gewalt , um das , was

halten , durchzuſetzen Nur der tiefe Eingriff
0 t bedeutet , hält die Staaten ab ,

en Waffen zu fen. Die Staaten ſchützen ſich gegenſeit 11gegen
1al h ürieſige Rüſtungen und Koalitionen . Grund⸗

ſätzlich führen ſie ihre auswärtige Politik nach ihren eignen wirk⸗

lichen oder vermeintlichen Intereſſen , ſie ſind in

eigner Sache , beurteilen ſelbſt den Maßſtab ens
8den anderen Staaten gegenüber und dulden keinen Eingrif

was ſie für ihre Intereſſenſphären erklären . Es gibt im

internationalpoli f ſchen Syſtem grundſätzlich — denn darau
3 Beziehung auf reinpolitiſche oder handelspolitiſ

Fragen k chtende Organiſation des Nebeneinand

zuſamme der ten , die dem einz elnen Ste
„Dies darfſt du tun und dies darfſt du nicht tun . “

Das geltende Völkerrecht befugt und be liet jeden Staat , einem
anderen Staat den Krieg zu erklären . Die Tulturmenſchheit iſt
allerdings ſo weit , daß ſie zu jedem Krieg woralt ſch Stellung nimmt
und über ſeine Berechtigung und Nichtberechtigung urteilt . Aber es
gibt keinen Kriegsgrund , den nicht der kriegführende Staat moraliſch

zu drapieren verſucht .

Jeder Staat ſorgt ſelbſt für ſeine Sicherheit . Die auswärtige
Politik beruht auf Mißtrauen und Rivalität . Jeder Staat glaubt
oder macht glauben , daß er , indem er ſeinen Intereſſen nachgeht ,
auch die Intereſſen der anderen Staaten wahrnimmt . . Aus dieſer

unſicheren Lage hat ſich die Koalitionspolitik der Großmächte ent
wickelt , die die Kräfte gleichmäßig , d. h. zum Vorteil der eigenen
Gruppe gruppieren und dadurch den Frieden ſichern will . Dieſe

Koalitionspolitik iſt aber für den Krieg disponiert und läßt Staaten

konflikte zwiſchen zwei Staaten zu einem Weltbrand werden , führt
dieſen ſogar herbei .

Man hat verſucht , um den Austrag von Streitigkeiten durch
die Waffen ſeltener zu machen , das Schiedsgerichtsverfahren zu
fördern . Aber die Art und Weiſe , wie das bisher geſchehen iſt ,
iſt nicht geeignet , den anarchiſchen Zuſtand im Nebeneinander der
Völker zu vermindern oder zu beſeitigen .

Dieſer anarchiſche Zuſtand zwiſchen den Staaten wird ſolange

dauern , als die Staaten ſich berechtigt fühlen , wenn
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ihre Politik mit der eines anderen Staates in Kolliſion gerät , die

Waffen zu ergreifen und die Gewalt ſprechen zu

laſſen , ja ſogar die von ihnen verbürgten Rechte neutraler

Staaten über den Haufen zu werfen . In nichts kommt die inter⸗

nationale Anarchie ſo deutlich und ſchmerzlich zum Ausdruck , als

in dieſer ihrer letzteren Konſequenz , daß Staaten , deren ewiger Friede
verbürgt iſt , von Staaten , die die feierliche Bürgſchaft für dieſen

Frieden übernommen haben , gegen ihre Willen in die Greuel des

Krieges hineingeſtürzt werden und ihr Gebiet von den Kriegführen⸗
den zum Schauplatz ihrer blutigen Auseinanderſetzung gemacht
wird . Die blutenden Wunden eines auf dieſe Weiſe durch einen

Krieg verletzten neutralen Körpers ſind ein erſchütterndes Symbol
für den anarchiſchen Zuſtand unter den Völkern . Man möchte faſt

ſagen , es müſſe ſchon zur Verhütung deſſen , daß Staaten , die für

alle Zeit verpflichtet ſind , keine Kriege zu führen , wider Willen in

den Krieg hineingeriſſen werden , nach Mitteln geſucht werden , da⸗

mit Kriege überhaupt beſeitigt werden . Der Weltkrieg zeigt uns ,

zu welchen Konſequenzen die zwiſchenſtaatliche Anarchie führt . Sie

hat die europäiſchen Kulturgüter zerſchlagen , die Völker dezimiert ,
die Staaten an den finanziellen Ruin geführt . Aber der Weltkrieg

hat noch eine andere Tragik : infolge des allgemeinen Charakters ,
den er angenommen hat , iſt er nicht einmal imſtande , durch ſich

ſelbſt eine Ordnung , wenn auch eine Ordnung der Gewalt , herbei⸗

zuführen . Der Krieg hat hoffentlich zum letztenmal ein ungeheures

Bacchanal gefeiert , an dem er zugrunde gehen muß , weil er ſeine

Ohnmacht , ein ordnendes Prinzip zu ſein , bewieſen hat . Darum

müſſen die Völker ſchon aus Nützlichkeitsggründen dahin kommen ,

dieſes verheerende Mittel des Krieges aus dem internationalen

Leben auszuſcheiden , das ſtatt der Ordnung und einer Beſſerung
der Verhältniſſe den allgemeinen Tod bringt . Es iſt ſo , wie bei

den Beziehungen von Menſch zu Menſch . Die Gewalt hat ſich
überlebt . Wie die große Entwicklung im ſozialen Daſein zu einem

Verlaſſen des Fauſtrechtes und zur Annahme der Organiſation ,
die die Rechte und Pflichten für die einzelnen aus dem Ziel der

Wohlfahrt und Sicherheit der Allgemeinheit ableitet , geführt hat ,

ſo hat ſich auch die Gewalt im zwiſchenſtaatlichen Leben der Völker

in einem letzen blutigen Aufflackern und Sichaufbäumen zu Tode

geſtürmt . Die gewaltige Kataſtrophe , die wir erleben , erhebt ihre

Mahnung ; es liegt an den Völkern , ſie zu hören und die Konſe⸗

quenzen aus ihr zu ziehen .
Auch die Völker müſſen auf die Gewalt verzichten und ihre

Streitigkeiten , die zwiſchen ihnen ebenſo wie zwiſchen einzelnen

Menſchen immer vorkommen werden , auf dem Rechtswege aus⸗

tragen . Es gilt , den Krieg zu beſeitigen oder doch tatſächlich zum

„letzten Mittel “ zu machen . Man hat den Krieg als eine Krank⸗

heit am Leibe der Menſchheit bezeichnet . Der Hygieniker , Bakterio⸗



loge , Sozialpolitiker arbeitet daran , für die Einzelmenſchen die
möglichſt günſtigen Geſundheitsverhältniſſe zu ſchaffen . Aber alle

Maßnahmen dieſer Art verhindern nicht den Ausbruch einer Krank⸗
heit und machen den Arzt zur Heilung dieſer Krankheit nicht über⸗

flüſſig . Ebenſo iſt dafür zu ſorgen , daß die Vorausſetzungen zu
Konflikten zwiſchen den Nationen nach Müöglichkeit beſeitigt werden .
Aber Gegenſätze tauchen immer wieder auf , die den Krieg zur Folge
haben können ; um dies zu verhüten , bedarf es Einrichtungen , die
die Krankheit des Krieges nicht zum Ausbruch gelangen laſſen .
Was nützen alle für die Mächte allgemein gültig gemachten Ver⸗

inbarungen , wenn die dadurch beſtehende Gemeinſchaft der Völker
durch einen Krieg wider in die Brüche gehen kann ?

Die wichtigſte Vorausſetzung für eine Gemeinſchaft der Völker
iſt alſo die , daß Einrichtungen getreoffen werden zur Austragung
von Streitigkeiten auf ſchiedsrichterlichem Wege unter

Verzicht auf Anwendung von Waffengewalt . Es handelt ſich hier
darum , durchgreifende Einrichtungen zu treffen , bei denen die
Staaten ſich verpflichten , unter allen Umſtänden bei einem

Konflikt nicht zu den Waffen zu greifen . Halbheiten genügen nicht .
Der g hat Jahrzehnte friedlichen Denkens überſprungen .

Der Krieg iſt , wie wir geſehen haben und wie wir es erleben , ein
ſo 3 —— an Schrecken und Verluſt an Gut und Blut , daß
alle Neuordnung des zwiſchenſtaatlichen Lebens mit der Kriegs⸗
beſeitigung beginnen muß . Diejenigen , die ſagen , es werde immer

Streitigkeiten zwiſchen den Nationen geben , und ſolange man darin

75ie nicht herbeiführen könne , werde es immer Kriege
geb gehen an dem Kernpunkt der Frage vorbei und denken und
handelln unlogiſch . Selbſtverſtändlich wird es immer Streitigkeiten
zwiſchen den Völkern geben , und ſelbſtverſtändlich ſind dieſe
nicht zu beſeitigen . Weder Reichsgericht noch Zuchthaus⸗ oder

Todesſtrafe können den Raubmord verhindern , und doch fordert
niemand deren Abſchaffung . So auch im Völkerleben . Wegen
nicht zu verhindernder Streitigkeiten den Krieg als einziges
oder gar beſtes und ſicherſtes Mittel zu ſanktionieren , weil man die

Vorausſetzungen zu Streitigkeiten nur herabmindern , aber nicht be⸗

ſeitigen kann , iſt ein Verzicht auf den Sieg der Sittlichkeit und des
Rechts . Es kommt darauf an , daß die Völker einſehen , daß der

Krieg im Völkerleben nur eine ſo dominierende Rolle
einnehmen konnte , weil dieſe Völker bisher nicht auf das Recht
der abſoluteſten Souveränität verzichten zu können glaubten . Wer

auf die Gewalt verzichtet , verzichtet natürlich auf die letzte Kon⸗

ſequenz ſeiner Souveränität . Aber dieſer Verzicht erhält doch nur
dadurch ſeinen Sinn , daß er gegenſeitig wird. Lord Grey findet
allgemeine Billigung , wenn er in ſeiner Schrift ſagt :

„ Die zweite weſentliche Bedingung für die Gründung und die Auf⸗
rechterhaltung der Liga der Nationen iſt die , daß die Regierungen und
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die Völker der Staaten , die Willens ſind , ſie zu begründen , klar ver⸗

ſtehen , daß ſie eine gewiſſe Begrenzung auf die nationalen Handlungen

eines jeden ausüben wird , und eine gewiſſe unangenehme Verpflichtung

mitbringen dürfte . Die kleineren und ſchwächeren Nationen haben

Rechte , die reſpektiert werden müſſen und von der Liga aufrechtzuer⸗

halten ſind . Die ſtärkeren Nationen müſſen auf ihr Recht verzichten ,

ihre Intereſſen gegen den ſchwächeren Staat durch Gewalt zu ſichern ,
und alle Staaten müſſen auf das Recht verzichten , in irgendeinem
Streit nach Gewalt zu greifen , bevor andere Beilegungsmittel ( durch

Konferenzen , oder wenn es nötig ſein ſollte , durch Vermittlung ) ver —

ſucht worden ſind . “

Wenn das Individuum ſich nicht am Eigentum ſeines Nachbarn
bereichern darf , ſo iſt dies vom Standpunkt ſeiner Gelüſte oder

ſogar ſeiner Bedürfniſſe ein „Verzicht “ . Aber durch dieſen Ver⸗

zicht im Sinne des Rechtes iſt er ſelbſt davor geſchützt , daß andere

ſich an ſeinem Eigentum vergreifen . Wenn die Staaten alſo gegen⸗

ſeitig auf das Mittel des Stärkeren verzichten , ſo kommt neben dem

Recht , das der Eigenmächtigkeit Schranken auferlegt , auch der Zweck —

mäßigkeitsgrund zum Ausdruck . Das Aufgeben eines Teiles der

Souveränität durch Preisgabe der ſogenannten „ ultima ratio “ der

Gewalt geſchieht , um den andern Staat zu Pflichten zu veranlaſſen ,
die für mich und für die Geſamtheit wertvoller ſind , ols der Teil

der aufgegebenen Freiheit . Gegenſeitiger Verzicht auf die Gewalt

bringt gegenſeitigen Schutz vor der willkürlichen Gewalt durch das

Recht und durch die gemeinſame Macht der auf eigenwilliges Vor —⸗

gehen gemeinſam Verzichtenden . In einer derartigen Organiſation

auf Gegenſeitigkeit findet die territoriale und politiſche Integrität
der einzelnen Träger derſelben einen viel beſſeren Schutz , als in

der Iſoliertheit inmitten der Anarchie .
Das bedeutet nicht , daß ein Staat von ſeinen inneren

Rechten verlieren ſoll ; im Gegenteil : ein Völkerbund hat nur

Ausſicht auf Zuſtandekommen und Beſtehen , wenn die innerſtaatliche

Selbſtändigkeit ſeimer Glieder nicht angetaſtet wird . Es wäre der

Tod der Völker , wenn mit dem Völkerbund ein Interventionsrecht
in das innere Leben der Staaten ſtatuiert oder wenn die Voraus⸗

ſetzung für eine Gemeinſchaft der Völker an die Gleichartigkeit der

Verfaſſungen geknüpft wäre . Die Art des Regierungsſyſtems jedes

einzelnen Volkes muß unberührt bleiben . Die hiſtoriſchen Bedingt —

heiten der inneren Entwicklungen können nicht ohne Paralyſierung
der Potenz des Staates und des Volkes durch ein Schema hinweg —

dekretiert werden . Das würde zu einer Nivellierung des Kultur —

lebens führen , denn gerade die Eigenart der Völker hat für die

allgemeine Entwicklung der Menſchheit das meiſte beigetragen . Es

muß alſo unter allen Umſtänden die innere Freiheit der Staaten

aufrechterhalten bleiben : kein Staat hat dem anderen in ſeine
inneren Verhältniſſe hineinzureden . Man ſtelle ſich nur vor , von

welchen Folgen das wäre bei Verfaſſungs⸗ und Parteiſtreitig⸗



— —

keiten , bei W Eine Anarchie im Innern der Staaten

wäre die Folge ; es liegt im Inter des Völkerbundes , daß er

innerlich ſelbſtändigen und unabhängi Staaten
——Ä—vird , die andererſeits auch in äußeren Beſitzſtand unan

taſtet ſind und ſich die 3 —5 ertheit desſelben gegen —
ewaltſamen Eingriff gewährleiſte Freilich muß die Geſtaltung

der Territorialverhältniſſe der — en beim allgemeinen Frie
von der Art ſein , daß ſie keinen Stachel beim einzelnen zurückläßt ,

ch ni
ü˖ dieſes Zieles läßt ſich

— 51 4 E 9 öoin die Völker den ehr Willen zum Ausgleiche

werden 4 Alte , die nich

ſchließend en allgemeinen D
and angeht , ſo hat es das Verſprechen des

echtes in den ehemaligen Rand⸗

eſe
5

r müſſen , wie ich ſchon im

zufriedengeſtellt werden , ebenſo
h der inneren En

2

Völkerbundes iſt der gegenſeitige Schutz

80 gegenüber jeder Gewaltſamkeit
i itiſche und territoriale Hoheit .

t eränen Rechten würde aber ein Staat

wenn Staaten gemeinſam ein Geſetz erließen , durch
is ſie i un anderer S aten en in der Preſſe

i

immungen
dem ge

kE Feuer zu ſchür Leidenſchaften zu ent

den. Es iſt oft geſagt —
die Preſſe iſt eine Großmacht

ielfach dieſe ihre Groß —
das gröblichſte zu

8 nur einen Teil

zu nennen . Jeder

men ch, England hat
1r Genüge kennen

Das ſtimmt .

chtſt Alud. ausgeni iht,
u
um —5

gefährden .

zzuſtandes

1.

eeeeeeeeeeeeeee



—— ————— —¶ —¶ — —- —

— —

aber eine Großmacht iſt , ſo wäre es in einem Zuſtand der Menſch⸗
heit , der durch den Völkerbund gekennzeichnet iſt , vielleicht an⸗

gebracht , daß ſie ihre Macht ſtatt zur Hetze , zur Verbreitung der

gegenſeitigen Achtung und des Verſtändniſſes unter den Völkern aus⸗

nützt . Die Preſſe ſoll in jedem Lande frei ſein , genau ſo wie jede
Meinungsäußerung eines Privaten in normalen Zeiten frei iſt .
Aber ebenſo wie die freie Meinungsäußerung kein Freipaß für Be⸗

leidigungen und Angriffe auf die Ehre der Nebenmenſchen iſt ,
ſondern auf ſolchen Mißbrauch geſetzliche Strafen ſtehen , genau ſo
darf die Publiziſtik ihre Freiheit nicht dazu mißbrauchen , ein fremdes
Volk zu beleidigen und ſeine nationale Ehre anzutaſten . Es be⸗

darf keines Wortes , daß bei der Bedeutung der Preſſe im öffent⸗
lichen und zwiſchenſtaatlichen Leben dieſe Rückſicht in viel höherem
Maße Berechtigung hat als im Verkehr von Menſch zu Menſch .
Die Offentlichkeit in allen Ländern nimmt ihr
Bild von der Offentlichkeit des Auslandes aus

der Preſſe . Angriffe erzeugen Gegenangriffe , es entſteht eine

geſpannte Stimmung , die wie eine dunkle Wolke über den Völkern

ſchwebt und die Beziehungen der Völker vergiftet , ohne daß ihr ein

tatſächlich hinreichender Grund zugrunde zu liegen braucht . Im
Intereſſe des Friedens liegt es daher , wenn jeder Staat ſolche Aus⸗

wüchſe der Preßfreiheit unter Strafe ſtellt . Der Völkerbund ruht
auf dem Vertrauen der Völker zueinander , und dies Vertrauen

darf nicht in frivoler Weiſe verſchleudert werden . Der Chauviniſt
iſt ein internationaler Schädling , er lebt von der Verhetzung , er

iſt ein Paraſit des Zwiſtes . Wie oft verbergen ſich nicht hinter der

nationalen Maske brutale kapitaliſtiſche Intereſſen ? Die Preſſe
aller Länder , wenn ſie den Geiſt des Völkerbundes in ſich auf⸗

genommen hat , wird an ſolchen Strafbeſtimmungen ſelbſt das größte
Intereſſe haben . Wenn es bisher möglich war , Beleidigungen

fremder Staatsoberhäupter auf Antrag der entſprechenden Re⸗

gierungen zu verfolgen , ſo wird auch ein Weg möglich ſein , zu
einer Vereinbarung zu kommen , daß jeder Staat von ſich aus gegen
die verhetzende Tätigkeit in Druckſchriften vorgeht . Ein weiterer

Schritt im Sinne des Friedens und des Völkerbundes wäre es ,

wenn die Staaten ſich verpflichteten , Berichtigungen von

Preſſemeldungen oder Gerüchten , die die Gefahr
einer Verſtimmung zwiſchen den Völkern in ſich tragen , auf gegen⸗

ſeitigen Antraginihrenamtlichen Preßorganenzuver⸗
öffentlichen und alle Bundesſtaaten , auch die nichtbeteiligten ,
derartige Berichtigungen in ihren offiziellen Organen kundgäben .

Jedem Staat ſoll die Möglichkeit gegeben ſein , Falſch⸗ oder Tendenz⸗

meldungen und den durch dieſelben ausgelöſten Wirkungen durch
eine Berichtigung entgegenzutreten . In Deutſchland haben wir im

§ 11 des Preßgeſetzes vom Jahre 1874 das Berichtigungsrecht .

Dieſer Paragraph hat ſich als ſehr nützlich erwieſen in der Ein⸗



dämmung der Preßpiraterie im Innern . Es ſollte nicht ſchwer ſein ,
dieſe Einrichtung auch für das zwiſchenſtaatliche Leben zu ſchaffen .

Ebenſo dürfte es nur des guten Willens der Völker bedürfen ,
um es ſich gegenſeitig zur Pflicht zu machen , in ihren Verfaſſungen ,
ſoweit in den einzelnen Staaten durch die beſtehenden Verhältniſſe
dazu die Vorausſetzungen gegeben ſind , das Eigenleben der natio⸗

nalenundreligiöſen Minderheiten in Sprache , Schule
und Kirche zu verbürgen . Viel Brennſtoff würde dadurch aus dem
zwiſchenſtaatlichen Leben beſeitigt werden , die Irredenten verlören
das Rüſtzeug ihrer Propaganda . Der Geiſt des Völkerbundes
würde in ſeiner innerſtaatlichen Rückwirkung ſchon von ſelbſt eine
Minderung nach dieſer Richtung bringen , aber es läge im Sinne
des allgemeinen Rechtsgedankens , wenn der Schutz der nationalen
und religiöſen Minderheiten durch ein internationales Abkommen
ausdrücklich zur Pflicht der Staaten gemacht würde , um ſo mehr ,
als reine Nationalſtaaten praktiſch nicht durchführbar und kulturell
auch nicht erwünſcht ſind . Gerade aus der gegenſeitigen Be⸗
fruchtung erhält das Leben der Geſamtheit im Staat die ſtärkſten
motoriſchen Impulſe , das Tempo der Bewegung .

Dadurch würde ein Staat an ſeiner Selbſtändigkeit nichts ver⸗
lieren . Was alle Staaten von ihrem Recht abgeben ſollen , iſt ja
übrigens nur das , wovon ſie ſelbſt alle gemeinſamen
Nutzen haben .

Der feierliche Verzicht auf die Mittel der Gewalt bei Konflikten
und der von den Bundesſtaaten als verpflichtend angenommene
Grundſatz , Konflikte einem unparteiiſchen Schiedsgericht zur
Entſcheidung zu unterbreiten und ſich dieſer Entſcheidung zu unter⸗
werfen , iſt die erſte Grundbedingung für das Zuſtandekommen eines
Völkerbundes und ein integrierender Beſtandteil ſeines Weſens .
Durch dieſes Prinzip wird der Grundſatz der Glei chheit
aller Staaten vor dem Schiedsſpruch ſtatuiert . Der
Stärkere hat nicht mehr Recht wie der Schwächere , der größere
Staat nicht mehr wie der Kleinſtaat . Das Prinzip bringt es mit
ſich, daß die Staaten aufhören , lediglich das Objekt der Staats —
kunſt der anderen Staaten zu ſein . Jeder Staat iſt gleichberechtigt .
Die kunſtvolle und gefährliche Koalitions - und Gleichgewichtspolitik
wird gegenſtandslos .

Iſt das Schiedsgericht von den Staaten angenommen , ſo ver⸗
lieren die großen Heere der Staaten ihren Sinn , ſie würden ,
wenn ſie beſtehen blieben , eine ſtändige Bedrohung bilden , weil
man ſich ſagen könnte , ein Staat , wenn er auch das Schiedsgericht
anerkannt hat , könnte doch eine günſtige Lage ausnutzen und von
ſeinem Heer Gebrauch machen . Das würde wieder zu Rüſtungen
führen . Die Vorgeſchichte dieſes Krieges ſollte der Meuſchheit ge⸗
zeigt haben , daß die Rüſtungen kein Mittel zum Frie⸗
den , ſondern ein Agens zum Kriege ſind . Wenn die



— ˙ — ----P̃ —

— 380 —

Staaten ihre Bereitſchaft erklärt haben , ihre Konflikte ſchiedsrichter⸗

lich auszutragen , muß auch alles beſeitigt werden , was zu Miß⸗

trauen gegen dieſen Entſchluß führen könnte . Daher muß , wenn

das Schiedsgericht Sinn haben ſoll , gleichzeitig alles beſeitigt

werden , was als ſein Gegenteil ausſieht , die bewaffneten Kräfte

aller Länder müſſen gleichzeitig herabgemindert werden auf ein

beſonderes zu vereinbarendes Maß . Wenn die Völker ſich zum

Schiedsgericht entſchließen , müſſen ſie auch Vertrauen dazu haben ,

daß ihr Streitfall dort gerecht entſchieden wird . Daher iſt auch die

Zuſammenſetzung der Schiedsgerichte von großer Bedeutung .

Dieſe Abrüſtung muß ſich auch beziehen auf die Meere . Die

Herrſchaft einer Macht oder einer Mächtegruppe über die großen

Verkehrsſtraßen der Weltmeere iſt nicht zu vereinbaren mit der

Gleichberechtigung aller Nationen , wie ſie in der Anerkennung des

Schiedsgerichts liegt . Wenn die Gewalt aus dem Völkerleben be —

ſeitigt werden ſoll , darf nicht ein Vo lkallein ein Machtmittel

in der Hand haben , wie es der Beſitz der Meerengen und Kohl

ſtationen ſeitens einer Macht und die Sicherung dieſes

durch Kriegsſchiffe darſtellt . Das Meer muß frei ſein .

Es gehört allen Völkern gleichmäßig , und zum Zeichen deſſen braucht

auch kein Volk mehr eine Kriegsmarine , die , wenn ſie beſtehen

bliebe , ein Zeichen eigenmächtigen Gewaltwillens wäre ; mindeſtens

aber ſind auch darüber feſte Regeln zu geben . Der Verkehr in

der Welt muß frei ſein .

Schiedsgericht und Abrüſtung waren ſcho

der Haager Konferenzen . An das Haager Werk kann in mancher

Beziehung angeknüpft werden .

Verzichten die Völker auf das Mittel der Gewalt zur Durch⸗

ſetzung und Erkämpfung deſſen , was ſie zu ihrem Leben brauchen ,

und was ihnen den Abſatz ihrer Arbeit ermöglicht , begeben ſie ſich

auch des Inſtrumentes der Gewalt , ſo muß ihnen auch die w irt⸗

ſchaftliche Gleichberechtigung in der ganzen Welt

zuſtehen . Es iſt mit dem Grundſatz der Gleichberechtigung der

Völker nicht zu vereinbaren , wenn eine oder mehrere Mächte das

Vorkommen ihrer Rohſtoffe und ihre Produktion dazu politiſch

mißbrauchen , daß ſie ſie nur befreundeten Staaten zukommen laſſen

wollen , mit denen ſie gegen andere Staaten einen Wirtſchaftsblock

beabſichtigſgen . Das Prinzip der offenen Tür muß in⸗

ternational durchgeführt werden . Die gegenſeitige

Kauffreiheit muß hergeſtellt , die Bevorzugung einzelner Staaten im

Handelsverkehr beſeitigt werden . Alle Völker haben ein gleiches

Recht in den Vorausſetzungen zur Beſchaffung der Rohſtoffe der

Welt und zum Abſatze ihrer Produkte . Die allgemeine und reſtloſe

Durchführung des Grundſatzes der offenen Tür und der keiſt⸗

degünſtigungsklauſel entſpringt dem Grundſatze der Gleich⸗

zerechtigung , der zwiſchen den Staaten aufgerichtet werden ſoll .

er
ön die großen Themen
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Dem Prinzip der Gleichberechtigung der Völker entſpricht es

aber auch , wenn ſie nach ihren Fähigkeiten und Bedürfniſſen an der

Erſchließung und Koloniſierung der noch nicht völlig dem

Weltverkehr zugänglich gemachten Gebiete beteiligt werden . Es

kann nicht die Aufgabe des Rechts ſein , ſolche Gebiete , die bereits

Anſchluß an ein Kulturvolk gefunden haben , gleichmäßig unter die

Mächte zu verteilen . Aber es kann und muß möglich gemacht

den , daß ein Kulturvolk wie D eihhland , das ſich erſt nach einer

Verteilung der Welt in den Kreis der Weltmächte hineinentwickelt
hat , an der Erſchließung und Verteilung Afrikas
ſe edürfniſſen und Fähigkeiten entſprechend berückſichtigt wird .

Nur dann , wenn Deutſchland die Möglichkeit der Expanſion in den

kolonien gegeben wird, wie ſie bei anderen Großmächten zu umfang⸗
reichem Kolonialbeſitz geführt hat , kann man davon reden , daß der

Kol nicht ganz unter eine beſchränkte Mächtegruppe
verteilt iſt .

Endlich muß die Gemeinſchaft der Völker die Kleinen und

Schwachen dauernd ſchützen , ſie ſind die Waiſenkinder der Welt .

Durch ihre ewige Neutralität haben ſie Anſpruch auf den Schutz
aller ; ſie müſſen ein beſonderes Bindemittel im Völkerleben und

ein ſtetes Mahnzeichen zur ſittlichen Pflicht im Leben der Nationen

werden . Der Schutz der Großen iſt unkündbar und unauflöslich ,
das Banner des Völkerbundes .

8

Wir haben ſomit 6 Punkte erhalten :
1. Obligatoriſches Schiedsgericht ,
2. Abrüſtung ,

Freiheit der Meere und des Weltverkehrs ,
Offene Tür ,

Gemeinſame Aufſchließung Afrikas ,
Neutrale Staaten .

Sie bilden ein geſchloſſenes Programm , auf Grund

deſſen die Völker ſich zu einem Völkerbund zuſammenſchließen
können , der jedem Staat völlige Unabhängigkeit nach innen und

nach außen im Rahmen der durch die Anerkennung des Schieds —
gerichtes erfolgten freiwilligen Abſage an den Krieg und der frei⸗
willigen Unterwerfung unter das Schiedsgericht gewährleiſtet .
Damit wäre von den Staaten das Recht als ordnendes

Prinzip anerkannt , und es entfiele für die Staaten die Not⸗

wendigkeit , ſtarke Heeresmächte zu erhalten . Die Rüſtungen fielen
nfolge des Vorhandenſeins des Schiedsgerichtes und des Vertrauens

in ſeine Rechtſprechung fort , damit das Mißtrauen , das die inter⸗
nationale Atmoſphäre vergiftete . Die Abrüſtung zur See brächte
mit der Beſeitigung der einſeitigen Behauptung der Verkehrswege
durch eine Macht die effektive Freiheit der Meere , die unbedingte

6

J .
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Freiheit des Privateigentums auf hoher See für jede Nation , ſtarke

oder ſchwache . Der Verzicht auf eine Handelspolitik der Gewalt

brächte die wirtſchaftliche Gleichberechtigung , die Handelsfreiheit
unter gleichen Bedingungen für jeden Staat gegenüber dem anderen

Staat , und die Beteiligung Deutſchlands am kolonialen Werk nach

Maßgabe ſemer koloniſatoriſchen Befähigung und ſeiner Bedürfniſſe

entſpricht nur dem Gebote der Gerechtigkeit.
Jeder Staat hat unter ſolchen Bedingungen freie Entwicklungs⸗

möglichkeit nach innen und nach außen . Der Verzicht auf die Gewalt

würde zu einem gegenſeitigen Vertrauen der Nationen führen , das

Recht würde allmählich zum einzigen regulativen Prinzip

werden und alle zwiſchenſtaatlichen Beziehungen der Völker durch⸗

leuchten . Aber Vorausſetzung iſt , daß die Völker dieſe 6 Punkte

als zuſammengehörend erfaſſen . Es kann keiner aus dem

Ganzen herausgenommen werden , ohne daß das Gebäude zu⸗

zuſammenſtürzt . Fehlt das obligatoriſche Schiedsgericht , ſo können

die Völker nicht abrüſten , die ungeheuren Laſten bleiben , die Völker

müſſen dann auch weiterhin die Sicherheit auf die Bajonette ſtellen

und eine rückſichtsloſe Rivalität betreiben , die Freiheit der Meere

fällt weg , und wirtſchaftlich erhalten wir eine Abſchließungspolitik ,
unter der die nicht beteiligten Staaten leiden . Bleibt die Rüſtung ,

ſo wird ſich das alte Rivalitätsſyſtem fortſetzen . Die Völker werden

ſich ſo ſtark glauben , daß ſie zur Verfechtung ihrer Intereſſen lieber

zu den Waffen als zu dem Rechtsgang greifen . Der „ Militarismus “

und „ Marinismus “ würden weiter auf der Welt berrſchen , zu Ko⸗

alitionsbildungen führen , durch die die Welt wieder in getrennte

Lager zerfiele , unter der Flagge der Rüſtung würde kein dauernder

Friede zuſtande kommen . Würde die grundſätzliche Freiheit des

Verkehrs nicht proklamiert , ſo wäre jede Seemacht in großem

Vorteil gegenüber den anderen Mächten , die großen Weltſtraßen des

Verkehrs blieben in der Hand weniger zuungunſten der anderen ,

die dauernd das Damoklesſchwert ihrer wirtſchaftlichen Abhängig⸗

keit über ihrem nationalen Leben ſchweben hätten . Ohne die wirt⸗

ſchaftliche Gleichberechtigung würde ebenfalls keine Syſtemänderung

eintreten , die Bevorzugung einzelner Staaten durch einzelne

Staaten ſchüfe verſchiedene Wirtſchaftslager , die ſich politiſch feind⸗

ſelig gegenüberſtehen würden , und die Beibehaltung der Gewalt

als Entſcheidungsmittel wäre die natürliche Folge . Schließlich

könnte ſich ein Deutſches Reich ohne Kolonialbeſitz niemals zu

einer friedlichen Politik verſtehen . Die ungerechte Zurückſetzung ,

die darin läge , würde nach dem Geſetz , daß ſich die Unge⸗

rechtigkeit auch in der großen Politik in irgend⸗

einer Form rächt , zu fortwährenden Konflikten führen , über

kurz oder lang in einem Krieg explodieren . So folgt ein Punkt

aus dem anderen , alle bedingen und tragen ſich gegenſeitig und

kreiſen um die Achſe des Schiedsgerichtes . Es i ſtdas Minimal⸗
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programm des Völkerbundes , das Programm ,
wie es beſchaffen ſein muß . Wenn die Welt den
Völkerbund ehrlich will , wird ſie nicht anders
können ,als dieſes Programmanerkennen .

Siebentes Kapitel .

Obligatoriſches Schiedsgericht .

Der Gedanke des Schiedsgerichtes iſt weder in der inter⸗
nationalen Welt noch in unſerem deutſchen Bewußtſein neu . Wir
haben geſehen , daß dieſer Gedanke in der deutſchen Rechtsgeſchichte
eine große Rolle geſpielt hat , daß er integrierender Beſtandteil
unſeres Verfaſſungsweſens iſt . Werden doch nach der Verfaſſung des
Deutſchen Reiches entſtehende Differenzen zwiſchen den Bundes⸗
ſtaaten auf ſchiedsrichterlichem Wege durch den Bundesrat beigelegt .
Von Anfang der deutſchen Geſchichte inſere Zeit hinein iſt

vertraut .

In der mächtigen Bewegung auf dem Gebiet des Völkerrechtes
in der letzten Zeit vor dem Kriege ſtand der Schiedsgerichtsgedanke
direkt im Mittelpunkt . Namentlich auf den beiden Haa ger Kon⸗
ferenzen von 1899 und 1907 hat er die großte Rolle geſpielt .

eitigkeiten ſind im 18. und 19. Jahrhundert wiederholt
richte erledigt worden . Von 1794 bis 1904 zählt

Fried ( Handbuch der Friedensbewegung S. 123 ff . ) nicht weniger
als 241 Schiedsgerich
teils nur um beſondere

N 1
uns Deutſchen der Gedanke des Schiedsgerichts

Staatsſtr

durch Schie

älle auf . Aber es handelte ſich hier meiſten —
Abmachungen zwiſchen wenigen Staaten aus

beſonderen Anläſſen . Auf den Haager Konferenzen aber ſollte zum
erſtenmal verſucht werden , das Schiedsgericht international zu
machen , zu einer ſtändigen Einrichtung für alle Völker .

Im Haag drehten ſich die Erörterungen um die Schiedsgerichts⸗
barkeit im weſentlichen um die Frage , ob und in welcher Ausdehnung
ſie fakultativenoder obligatoriſchen Charakter haben
könnte . Auf der erſten Haager Konferenz hatte das ruſſiſche Pro⸗
gramm die fakultative Schiedsgerichtsbarkeit zur Diskuſſion geſtellt .
Aber die Erörterung erhielt eine beſtimmte Wendung durch den
Vorſchlag des ruſſiſchen Staatsmannes von Martens , für gewiſſerein rechtliche und wirtſchaftliche Streitigkeiten die Schiedsgerichts⸗
barkeit obligatoriſch zu machen , allerdings nur für ſolche Fälle , die
nicht die Lebensintereſſen oder die nationale Ehre der ſtreitenden
Teile berührten . Darin lag eine weſentliche Einſchränkung des

6 *
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